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Stadt Neuburg an der Donau 
Telefon (08431) 55-219 ���� Fax (08431) 55-460 ���� Email: umwelt@neuburg-donau.de 

 
An: 
Stadt Neuburg an der Donau 
Stabsstelle Umwelt und Agenda 21 
Ottheinrichplatz A 119 
(Burgwehr – Aufgang links neben Tourist-Info) 
86633 Neuburg an der Donau 

Antrag auf Förderung 
Errichtung Passivhaus 

 
Die Baumaßnahme ist von einem Fachbetrieb durchzuführen 
Dieser Antrag ist innerhalb von sechs Monaten nach Herstellung der Betriebsbereitschaft zu stellen. 
 
 
Antragsteller/in (= Eigentümer/in des Gebäudes) 

Name, Vorname 

 

geboren am 

Straße 

                                                                , 86633 Neuburg  

(evtl.) Stadtteil 

Telefon (tagsüber) Handy-Nr. Email 

 
 

Ich bin antragsberechtigt als 

� Eigentümer 
 

� Wohnungseigentümergemeinschaft 
      (bitte Aufstellung der Eigentümer incl. 
      prozentualer Aufteilung der Anteile beilegen!) 

 

 

� Bewohner mit lebenslangem Nutzungsrecht 
      (bitte Übergabevertrag und aktuellen Grundbuchauszug beilegen!) 
 

� Verein mit Sitz in Neuburg 
 

� Stiftung mit Sitz in Neuburg 

 

 
 
Bankverbindung 

Geldinstitut 

 

 

Bankleitzahl 

 

Konto-Nummer 

 
 
Gebäude 

Straße, Hausnummer 
 
 
Zahl der Hausbewohner 
 

Flurstücks-Nummer 

                     / 
Gemarkung 

Gesamtwohnfläche (m²) 
 
 

 Gewerbefläche (m²) 

Gebäudeart 
 

� Einfamilienhaus 

� Doppelhaus / Doppelhaushälfte 

� Endreihenhaus 

� Reihenmittelhaus 

� Mehrfamilienhaus mit _______ 
      Wohneinheiten 
 

Nutzung 
 

� Eigennutzung 

� Vermietung 

 

Nutzung 
 

� Privat 

� Gewerbe / Landwirtschaft 

 
 

 

 

GefA  

ALB  

HWS  

CIP Nr.  

 

 

2012 
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Ausführende Firma: 

Firma 

 

Ansprechpartner (Name, Vorname) 

 

 
 
Baukosten 

Firma 
 
 

Evtl. Bauvertrag vom 

Rechnung/en vom 
 
 
 
 

Rechnungsbetrag netto insgesamt in Euro 

 
 
Angaben zum Bau 

Fertigstellung am (TT.MM.JJJJ) 
 
 

 

 
 

Erklärung des Antragstellers: 

Ich versichere hiermit, dass die vorstehend gemachten Angaben richtig und vollständig sind. 
 
Mir ist bekannt, dass ich nach der Antragstellung eingetretene Änderungen oder Tatsachen, die für die 
Zuschussgewährung erheblich sind, unverzüglich mitzuteilen habe. 
 
 
 
 
 
_____________________________________ ___________________________________  

Ort, Datum Unterschrift 
 
 
Anlagen: 
 
Bitte senden Sie diesen Antrag eigenhändig unterschrieben nach betriebsbereiter Installation 
und nur zusammen mit folgenden Antragsunterlagen zurück: 
 
1. Detaillierte Rechnungen / Bauvertrag mit Beschreibung / Leistungsverzeichnisse 
2. Fachunternehmererklärung der ausführenden Firma 
3. Energieausweis 
4. Zertifikat einer Luftdichtigkeitsmessung (Blower-Door-Test) 
5. Berechnung nach dem Passivhaus Projektierungspaket (PHPP) 
 
 
 
Wichtiger Hinweis: 
 
Seit 01.01.2011 können Maßnahmen, die von der Stadt Neuburg an der Donau gefördert werden, 
nicht mehr bei der Einkommenssteuer geltend gemacht werden. 
 
Einkommenssteuergesetz § 35 a: 
(3) 1Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die 
sonstigen Steuerermäßigungen, auf Antrag um 20 Prozent der Aufwendungen des Steuerpflichtigen, 
höchstens jedoch um 1 200 Euro. 2Dies gilt nicht für öffentlich geförderte Maßnahmen, für die 
zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse in Anspruch genommen werden. 
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Förderung 

Passivhaus 
Stadt Neuburg an der Donau 

Telefon (08431) 55-219 � Fax (08431) 55-460 � Email: umwelt@neuburg-donau.de 
 
 

 

F a c h u n t e r n e h m e r e r k l ä r u n g  
 

 
 
 
Name und Anschrift des Fachbetriebes 

Firmenname 

 

Ansprechpartner 

Straße und Hausnummer 

 

PLZ, Ort 

Telefon (tagsüber) 

 

Telefax 

Email 

 

 

 
 
Name und Anschrift des Kunden (= Eigentümer des Gebäudes) 

Name, Vorname 

 

Straße und Hausnummer 

 

PLZ, Ort 

86633 Neuburg an der Donau 

 
 
Gebäude 

Straße und Hausnummer 

 

PLZ, Ort 

 
 
Bau 

Die Baufertigstellung erfolgte am 
(TT.MM.JJJJ): 

Der Energieausweis wurde 
erstellt 
 

am (TT.MM.JJJJ): durch: 
 

Der Blower-Door-Test 
wurde durchgeführt 

 

am (TT.MM.JJJJ): durch: 
 

Die Berechnung nach dem 
Passivhaus 
Projektierungspaket 
(PHPP) wurde durchgeführt 

am (TT.MM.JJJJ): durch: 
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Erklärung des Fachbetriebes 

 
Folgende Anforderungen der Bewertungskriterien der Zertifizierungsstelle für qualitätsgeprüfte 
Passivhäuser, Passivhausinstitut Darmstadt, wurden erfüllt: 
 

• Jahresheizwärmebedarf max. 15 kWh/(m²a) oder Heizwärmelast max. 10 W/m² 

• Jahresprimärenergiebedarf max. 120 kWh/(m²a) inkl. Haushaltsstrom 

• Drucktestluftwechsel n50 max. 0,6 h-1 

Die Energiebezugsfläche ist die Netto-Wohnfläche innerhalb der thermischen Gebäudehülle berechnet 
nach der Wohnflächenverordnung (WoFV). Die Bewertungskriterien a) und b) sind rechnerisch, das 
Bewertungskriterium c) messtechnisch nachzuweisen.“ 

 
 
Wir versichern hiermit, dass die vorstehend gemachten Angaben richtig und vollständig sind. 
 
Uns ist bekannt, dass wir nach der Antragstellung eingetretene Änderungen oder Tatsachen, die für die 
Zuschussgewährung erheblich sind, unverzüglich mitzuteilen haben. 
 
 
 
 
Ort, Datum 

 

Stempel und Unterschrift des Fachbetriebes 

 

 

 

 

 

 
 


